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Antrag des Reichstags - Abgeordneten Johann
Daptist Pitteri.

!̂ er §. 10 des Cabinetschreibens vom 10. April 1848 enthält die Versicherung, daß
den treuen Pragern die theilweise Aufhebung und Ermäßigung der Verzehrungssteuer
bereits verfügt worden ist.

Da aber ein konstitutioneller Staat keine crceptionellen Gesetze duldet— denn im
Angesichte des Gesetzes sind alle Staatsbürger gleich— so wolle die verehrte Reichs¬
versammlung das hohe Ministerium bestimmen, daß den Bewohnern sämmtlicher zum
österreichischen Kaiserstaate gehörigen Länder, denen die Verzehrungssteuer eine äußerst
drückende, und mit Neckereien und Willkürlichkeiten verbundene Last ist, die gänzliche
Aufhebung derselben, rücksichtlich des Branntweines , und die Mäßigung derselben rück,
sichtlich des Weines alsogleich bewilliget und in Ausführung gebracht werde.
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